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Rathausgasse 7 und 9. Zwei Altstadtliegenschaften
im Herzen der Stadt Lenzburg

von Cecilie Gut und Peter Frey

Zur Ausgangslage
Die geplanten «substanziellen Baueingriffe»1 in die

historische Bausubstanz der Häuser Rathausgasse 7 und 9

führten 2014 und 2015 vor Baubeginn dazu, dass die

Kantonsarchäologie Aargau in den Liegenschaften eine

Voruntersuchung auf Sondagenbasis durchführte. Dabei

sollten die Bauphasen grob erfasst und das Alter der

Häuser geklärt werden. Der erste Einblick in die gut
erhaltene Bausubstanz zeigte, dass die Häuser in ihrem

Kern in die Wiederaufbauphase nach dem grossen Stadtbrand

vom 25. März 14912 zurückreichten und in den

folgenden 500 Jahren mehrfach stark überprägt wurden.3

Es entstand ein komplexes Bauphasenbild, das im Rahmen

der Voruntersuchung nicht vollständig rekonstruiert

werden konnte. Deshalb sollten offengebliebene Fragen

im Zuge der Bauarbeiten in einer grösser angelegten

Bauuntersuchung geklärt werden. Allerdings hatten ein

hartnäckiges Taubenproblem in den Dachstühlen und schwierige

Verhältnisse mit der Bauherrschaft zur Folge, dass

die Häuser ohne abschliessende Dokumentation und

ohne eingehende Uberprüfung erster Annahmen ausgekernt

wurden. Elementare Fragen baugeschichtlicher

Natur blieben somit unbeantwortet und die Rekonstruktion

der Bauphasen lückenhaft. Daher können im Folgenden

nur die wesentlichen Bauphasen und einige Thesen

vorgestellt werden, die aufgrund späterer kurzer

Baustellenbesuche getroffen wurden.

Die Umbauten in den Liegenschaften Rathausgasse 7

und 9 in Lenzburg und deren Auskernungen lösten,

zumindest im Aargau, kontroverse Diskussionen über

1: Lenzburg AG, Rathausgasse

9. Westlicher und
östlicher Hausteil, Ansicht

von der Rathausgasse her.
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den Umgang mit historischer Bausubstanz in den

Altstädten aus. In Lenzburg selber wurde eine strengere

Bau- und Nutzungsordnung (BNO) lanciert, welche die

Gebäude allgemein besser schützt: Der Erhalt der

Altstadthäuser wird nicht mehr nur auf die Fassaden

beschränkt, sondern schliesst nun auch das Innenleben der

Gebäude selber mit ein, sodass Auskernungen fast nicht

mehr möglich sind.

Die Ergebnisse der Bauuntersuchung 2014

bis 2015

Rathausgasse 9 (Eisengasse 10)

Die Rathausgasse 9 umfasste zwei, im 20. Jh. zusammengelegte

Gebäude, den «westlichen» und den «östlichen

Hausteil» (Abb. 1). Beide waren vier Wohngeschosse

hoch, nordseitig unterkellert und verfügten über einen

zweigeschossigen Dachstock. In den 1950er-Jahren

wurde im südlichen Vorderhaus auf zwei Stockwerken

das Spielwarengeschäft «Himmelrych» eingebaut, das für

seine qualitätsvolle Innenausstattung mit umlaufender

Laube bekannt war. Die zum «Himmelrych» gehörenden

Büros befanden sich im Erdgeschoss des nördlichen

Hinterhauses und waren zusammen mit dem Laden zum

Zeitpunkt der Voruntersuchung nicht zugänglich.

Der spätmittelalterliche Kernbau

Aus den Quellen geht hervor, dass das Städtchen Lenzburg

nach dem Stadtbrand nicht nur von Laufenburg,

Solothurn und Luzern mit Naturalien versorgt, sondern

auch von der bernischen Landesherrschaft mit Baumaterialien

und Steuererlassen beim Wiederaufbau unterstützt

wurde. Letztere Massnahme trat allerdings erst vier Jahre

nach dem Brandereignis in Kraft, vermutlich weil die

Stadt stark verarmt war und der Wiederaufbau nur langsam

voranschritt. Zugleich war Bern sehr daran gelegen,

die Neubauten in Stein zu errichten und sie mit
Ziegeldächern zu versehen, wohl um das Risiko weiterer

Brandkatastrophen zu mindern.4

Bei der Bauuntersuchung konnten Spuren eines trauf-

seitig zur Gasse stehenden Kernbaus aus der Wiederaufbauphase

nach besagtem Stadtbrand entdeckt werden

(Abb. 2-3). Davon erhalten geblieben waren nur drei

halbseitige Bünde des eichernen Dachstuhls im
westlichen Hausteil sowie zwei Riegelwände im östlichen

Hausteil, die zwar nicht dendrochronologisch datiert

wurden, typologisch aber zum Abbund passten (Abb. 4).

Ausser den Holzbauteilen Hessen diverse Baunähte in den

Giebelwänden Rückschlüsse auf die einstige Konstruktion

und Grösse des Kernbaus zu, und der Abbund des

Dachstuhls wies zudem darauf hin, dass der Kernbau

nicht nur den westlichen Gebäudeteil der Rathausgasse

Nr. 9 umfasste, sondern auch den östlichen. Unklar blieb,

ob ursprünglich auch die Rathausgasse 7 zum Kernbau

gehörte. Somit konnte ein 18 m breiter, ebenso hoher und

vermutlich 11 m langer Kernbau mit drei Geschossen

rekonstruiert werden, dem eine mehrschiffige, ungebundene

Ständerkonstruktion zu Grunde lag.

Der Dachstuhl bestand aus einer zentralen Firstständerreihe,

von der im westlichen Hausteil noch drei

Firstständer beobachtet werden konnten. Sie wurden über

Kopfstreben stabilisiert und waren ursprünglich in eine

doppelte, stehende Stuhlkonstruktion eingebunden

(Abb. 5). Langstreben verbanden die Stuhlständer

miteinander. Die Firstständer waren nicht durchlaufend,

sondern in den Längsrähm eingezapft. In ihrer Verlängerung

befanden sich separate Wandständer, die auf einem

Bundbalken standen. Aussergewöhnlich an der

Konstruktion war, dass der Längsrähm selber auf einem

gedoppelten Querrähm auflag, wobei zwischen die beiden

Querrähme ein zweiter Längsrähm geklemmt war

(Abb. 6).5 Offenbar rechneten die Zimmerleute bei der

Konstruktion des Dachstuhles mit einer enormen Dachlast,

der sie mittels doppelter Stuhlkonstruktion und

verstärkender Balken, die das Gewicht auf die Aussenwände

ableiten sollten, zu begegnen suchten. Aufgrund der

Dachstuhlkonstruktion ist damit zu rechnen, dass die

1 Lenzburg, Bauordnung (BO) vom 22. Mai 1997, Nachführung bis

2011, § 11, Abs. 4.
2 Samuel Weber, Der Brand von Lenzburg am 25. März 1492, Lenz¬

burger Neujahrsblätter 1930, 25-37.
3 Cecilie Gut/Peter Frey, Untersuchungsbericht Lenzburg, Rathaus¬

gasse 7&9 (Lnz.014.4), Archiv Kantonsarchäologie Aargau.
4 Weber 1930 (wie Anm. 2) 27-28.
5 Im Nachhinein konnte nicht mehr entschieden werden, ob die

Bundbalken auch gedoppelt waren.
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Kernbau undatiert, frühestens 1492

2: Lenzburg AG, Rathausgasse 9. Grundriss 2. OG.
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3: Lenzburg AG, Rathausgasse 9. Grundriss 3. OG.
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4: Lenzburg AG, Rathausgasse 9. Die zum spätmittelalterlichen

Kernbau gehörende Riegelwand M15 im 2. OG
des östlichen Hausteils (Ostwand), Ansicht von SW.

über die Firstpfette gehängten Rafen als Brandschutz-

massnahme eine Ziegeleindeckung erhielten.

Die Dendrobeprobung des Dachstuhles lieferte Fälldaten

von 1490/91 und 1491/92,6 womit der Kernbau frühestens

1492 erbaut wurde. Aufgrund der Verzögerungen

beim Wiederaufbau wäre es denkbar, dass das Gebäude

erst einige Jahre nach 1492 erbaut wurde. Erstaunlich ist,

dass trotz behördlichen Weisungen, möglichst in Stein zu

bauen, offenbar ein hölzerner Bohlen-Ständerbau

errichtet wurde, dem sehr wahrscheinlich ein Ziegeldach

aufgesetzt wurde.

Über die einstige Fundamentierung des Gebäudes oder

die kernbauzeitliche Raumdisposition ist nichts bekannt.

Aufgrund der späteren Dreiteilung des Grundrisses,

wonach im Vorderhaus an der Hauptgasse die Stube, in der

Mitte die Küche und im Hinterhaus eine Kammer lag, ist

5: Lenzburg AG, Rathausgasse 9. Dachstuhl von 1491/92d:
Bundflüchtige Ansicht des oberen stehenden Stuhles
des mittleren Querbundes.

zu vermuten, dass es sich ursprünglich um einen drei-

schiffigen Bau handelte. Auch von den bauzeitlichen Aus-

senwänden fanden sich ausser Baunähten an den Stellen,

wo sich die Ständer befanden, keine Spuren mehr.

Spätgotische Staffel- und Reihenfenster mit Hohlkehle und

Ladenfalz in den südlichen Fassaden weisen darauf hin,

dass die Bohlenwände spätestens im 16. oder 17. Jh.

durch Bruchsteinmauern ersetzt worden sind. Vermutlich

erfolgte in dieser Zeit auch die Unterteilung des Kernbaus

in (mindestens) zwei Parteien.

Der westliche Hausteil

Zur Unterteilung der beiden Hausteile wurde die Brandmauer

M5 erstellt, die nur partiell erhalten geblieben ist

und wichtige Rückschlüsse auf die baulichen Verhältnisse

zwischen den Gebäudeteilen zuliess: Im EG und 1. OG
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7: Lenzburg AG, Rathausgasse

9. Firstsituation:
nachträglich in M24
eingemauerter östlicher
Firstständer. Ansicht von
SE.

wurde sie in den 1950er-Jahren für den Ladeneinbau

abgetragen, im 2. OG ist sie als 55 cm dickes

Bruchsteinmauerwerk erhalten geblieben. Vermutlich gehört sie

derselben Bauphase wie Westwand M6 und Südwand M7

an, beides Bruch- und Bollensteinmauerwerke, die das

kernbauzeitliche Ständerwerk ersetzen. Sie reichen bis ins

2. OG und scheinen im Verband aufgemauert worden zu

sein. Die Datierung der Wände M6 und M7 erfolgt über

die in der Südwand sitzenden Fenster mit

Hausteingewänden in spätgotischer Manier, womit wir mit M5,
M6 und M7 die Versteinerungsphase des spätmittelalter-

6: Lenzburg AG, Rathausgasse 9. Der untere stehende Stuhl
des mittleren Querbundes. Auf der linken Seite die ineinander
verzahnten und gedoppelten Längs- und Querrähme.

liehen Holzbaus im 16./17. Jh. fassen können (vgl.

Abb. 2-3).
Während die Westwand M6 in ihrer Länge exakt die

bauzeitliche Westwand des Kernbaus ersetzte, reichte die

Brandmauer M5 zwischen den Hausteilen nur etwa bis

über die Mitte der kernbauzeitlichen Flucht. Damit

fungierte sie lediglich im Bereich der Stube und der Küche

als Brandmauer, während die Kammern im Hinterhaus

nur durch eine schmale Bohlen- oder Riegelwand (M4)

aus der Kernbauzeit voneinander getrennt lagen.

Hinweise auf die nördliche Aussenwand gaben nur noch

die Mauerabsätze in der Westwand M6, der Binnenwand

M4 und die Nordwände der Keller. Offenbar wurde das

Ständerwerk der nördlichen Aussenwand des Kernbaus

stehen gelassen, sodass die im Zuge der Versteinerung

errichteten Seitenwände M4 und M6, die direkt an das

Ständerwerk angebaut wurden, saubere Abschlusskanten

bildeten.

Im Bereich des 3. OG, das erst später zum Wohngeschoss

ausgebaut wurde, blieb das kernbauzeitliche Ständerwerk

des Dachstuhles ebenfalls bestehen. Es wurde lediglich

mit Bruch- und Backsteinen ausgefacht, sodass die

westliche Giebelwand M9 und die östliche Brandmauer

M24 entstanden. Sehr wahrscheinlich erfolgte die Aus-

fachung gleichzeitig mit der Unterteilung und Versteinerung

im 16./17. Jh. Sicher ist, dass die Brandwand M24

6 Raymond Kontic (2014), Dendrochronologischer Bericht, Rathausgasse

9, Lenzburg, AG.
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8: Lenzburg AG, Rathausgasse 9. Westlicher Hausteil, Westwand.

erst nachträglich ausgefacht wurde, denn das Ständergerüst

wurde bis unter den First fest umschlossen und es

hatten sich keine Schwundfugen zwischen Mauer- und

Holzwerk gebildet, sodass eine bauzeitliche Ausfachung

auszuschliessen ist (Abb. 7).

Mit der Versteinerung entstand unter dem Hinterhaus ein

Trämkeller, dessen Balkendecke im 18. oder 19. Jh. durch

ein Gewölbe ersetzt wurde. Die Fluchten der

Kellermauern folgten der Ausdehnung des versteinerten Kernbaus.

Der Zugang zum Keller erfolgte über eine Treppe

von der Nordseite des Gebäudes her. Spätestens mit der

Versteinerung im 16./17. Jh. wurde auch die dreiraum-

tiefe Grundrissstruktur mit zentraler Küche, gassenseiti-

ger Stube und rückwärtiger Kammer durchgesetzt, die

vermutlich aber vom Kernbau übernommen wurde. Alle

Wohn- und Wirtschaftsräume waren 2,5 m hoch und die

während der Auskernung freigelegten Deckenbalken

zeigten eine mehr oder weniger stark durch Russablagerungen

verursachte Bräunung oder Schwärzung. Die

Deckenbalken trugen einen Bretterbelag. Allerdings blieb

undokumentiert, ob die Deckenbalken zum Mauerwerk

gehörten oder nachträglich eingelassen wurden. Ebenso

fehlt ihre absolute Datierung.

Frühestens 17107 wurde das Gebäude erhöht, indem der

erste Dachstock zum Wohngeschoss ausgebaut wurde

(Abb. 8). Dafür musste der Dachstuhl südseitig

erweitert und das Dach erhöht werden, indem ein neuer

Firstständer aufgestellt wurde (Abb. 9). Für die neue

Dachstuhlkonstruktion wurde Altholz des kernbauzeit-

lichen Ständergerüsts von 1492 wiederverwendet. Zudem

wurden auch die Giebelwände (MIO, M13) in Fachwerktechnik

erhöht. Der Ausbau des ersten Dachgeschosses

zum Wohngeschoss erforderte eine Aufstockung der

südlichen Hausmauer, die als Riegelwand (M8) mit Ziegel-

und Bruchsteinausfachung aufgeführt wurde. Die neuen

Deckenbalken verliefen in Firstrichtung, waren auf Sicht

gefast, grau gefasst und nahmen eine Schiebedecke auf.

Erst im 19. oder 20. Jh. wurde die Decke vertäfelt.
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